
Deutscher Bundestag

Ziel von Bundestag und Bundesregierung ist es, die CO₂ Emissionen bis 2020 massiv zu reduzie-
ren, um die globale Erwärmung zu begrenzen. Neben Einsparungen durch technische Verbesse-
rungen bietet sich vor allem die Substitution von Erdölprodukten durch Produkte an, die aus
nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden können. Im Verkehrsbereich steht hierbei die
Verwendung bzw. Beimischung von Biokraftstoffen zu fossilen Brennstoffen an erster Stelle.

Seit 2004 wurde die Mineralölwirtschaft dazu verpflichtet, herkömmlichem Diesel bis zu 5 Volu-
men-Prozent Biodiesel (B5) beizumischen. Seit Februar 2009 erhöhte sich dieser Anteil auf maxi-
mal 7 Volumen-Prozent (B7). Biodiesel ist ein pflanzlicher Kraftstoff, der in Deutschland vorwie-
gend aus Rapsöl gewonnen wird. Seit Anfang des Jahres 2011 ist es möglich, Ottokraftstoff mit 10
Volumen-Prozent Bioethanol (E10) zu tanken. Rund 90 Prozent aller PKW können mit E10 prob-
lemlos betankt werden. Vier Millionen Fahrzeuge, für deren Motoren der neue Kraftstoff nicht
geeignet ist, müssen hingegen weiter den herkömmlichen Treibstoff nutzen.

Gesetzliche Grundlage

Die Grundlage zur Markteinführung von E10 ist die EU-Richtlinie über die Qualität von Otto- und
Dieselkraftstoffen von 1998. Die Richtlinie 2009/30/EG vom April 2009, welche die Richtlinie
98/70/EG ändert, schreibt den Vertrieb von Kraftstoff mit 10 Volumen-Prozent, also E10, direkt
vor. In Deutschland hat die Einführung des E10-Kraftstoffes ihre Grundlage im 9. Gesetz zur Än-
derung des Bundesimissionsschutzgesetzes, in der Verordnung zur Einführung von E10-
Kraftstoffen sowie in der Rechtsbereinigung im Bereich Beschaffenheit und Auszeichnung der
Qualitäten von Kraft- und Brennstoffen (10. BImSchV). Die EU hat eine Bestandsschutzregelung
für E10 untaugliche Fahrzeuge beschlossen. Diese können auch weiterhin bis 2013 in der gesam-
ten EU das herkömmliche E5 tanken. Dies gilt in Deutschland sogar für einen unbegrenzten Zeit-
raum, womit man über die Vorgaben der EU hinausgeht. Ob auch andere Länder eine solche Aus-
nahmeregel schaffen, hängt von der jeweiligen nationalen Umsetzung der EU-Richtlinie ab, da
diese die Länder nur verpflichtet, das Angebot von normalem Kraftstoff über 2013 hinaus zu ge-
währleisten, „falls sie dies für notwendig erachten“, Art. 3 Abs. 6 der Richtlinie 98/70/EG. Nach §
3 Abs. 4 der 10. BImSchV brauchen kleinere Tankstellen (weniger als 500 m³ pro Jahr) bei der zu-
künftigen Abgabe von E10 keine Alternativ-Sorte E5 anbieten.

Motorenverträglichkeit

Mit einem Anteil von zehn Volumen-Prozent kann Bioethanol in einigen Motoren Probleme berei-
ten, da es infolge des Wasseranteils im Ethanol und bei Gegenwart von Aluminium-Bauteilen zur
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Bildung so genannter Alkoholate kommen kann. Diese Substanzen sind sehr reaktionsfreudig und
tragen zur Korrosion von Metallbauteilen bei. Dieser Vorgang wird vor allem unter hohem Druck
und hohen Temperaturen, wie sie insbesondere bei Einspritzsystemen herrschen, beschleunigt.
Die Korrosion kann bereits nach einmaligem Tanken von E10 einsetzen.

Die Deutsche Automobil Treuhand hat unter http://www.dat.de/e10liste/e10vertraeglichkeit.pdf
eine Liste der E10-unverträglichen Kraftfahrzeuge und Motorräder veröffentlicht. Ein weiteres
Problem ist der Mehrverbrauch von zwei bis drei Prozent. Der Autoclub Europa (ACE) weist da-
rauf hin, dass der Mehrverbrauch zwar einerseits vor allem vom persönlichen Fahrstil abhänge,
andererseits aber die Einführung von E10 mittelfristig eher zu Preiserhöhungen führen werde.

Perspektiven und Kritik

Laut Bundesumweltministerium verursacht E10 im Vergleich zu herkömmlichen Kraftstoffen we-
niger Treibhausgase und verbraucht geringere Mengen vom immer knapper werdenden Erdöl. Das
trägt dazu bei, die Reichweite der weltweiten Erdölvorkommen zu verlängern. Um die Umweltver-
träglichkeit von Biokraftstoffen, wie des im E10 enthaltenen Bioethanols, zu gewährleisten, hat die
Bundesregierung eine Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung erlassen. Danach gelten Biokraft-
stoffe nur dann als nachhaltig hergestellt, wenn sie - unter Einbeziehung der gesamten Herstel-
lungs- und Lieferkette - im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen bis 2013 mindestens 35 Prozent, bis
2017 mindestens 50 Prozent und bis 2018 mindestens 60 Prozent an Treibhausgasen einsparen.
Des Weiteren dürfen zum Anbau der Pflanzen für die Biokraftstoffherstellung keine Flächen mit
hohem Kohlenstoffgehalt (Wald) oder mit hoher biologischer Vielfalt genutzt werden. Biokraftstof-
fe, die diese Nachhaltigkeitsstandards nicht einhalten, können weder steuerlich begünstigt noch
auf die zu erfüllende Biokraftstoffquote angerechnet werden.

Kritisiert wird, dass der Anbau von Pflanzen zur Herstellung von Biokraftstoffen immer auch mit
dem Anbau von Lebensmitteln konkurriert. Das hat tendenziell steigende Preise z.B. für Getreide -
woraus Bioethanol vorwiegend gewonnen wird - zur Folge, sodass viele Menschen vor allem in
ärmeren Staaten (noch) weniger Lebensmittel kaufen können. Deshalb rufen Umwelt-, Sozial- und
Menschenrechtsverbände zum Boykott von E10 auf. Ebenfalls kritisch diskutiert wird die Treib-
hausgas-Bilanz von E 10. Mit Blick auf Pläne zum Ausbau der Erneuerbaren Energien in Europa
weisen Umweltverbände wie Greenpeace, der Naturschutzbund und der Bund für Umwelt und
Naturschutz darauf hin, dass durch indirekte Landnutzungsänderungen (indirect land use change,
iLUC) wie Waldrodungen und Kultivierung von Ackerland große Mengen an Treibhausgasen frei-
gesetzt und so die beabsichtigte Reduktion konterkariert werden. Der Verband der Deutschen Bio-
kraftstoffindustrie (VDB) bestreitet diese These und weist darauf hin, dass bisher keine gesicherten
Untersuchungen darüber vorliegen, ob iLUC dazu beitragen, Treibhausgas-Emissionen steigen
oder sinken zu lassen.
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